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Vom Gemeinderat am 12. August 2025 zuhanden Beschluss des Einwohnerrates verabschie-

det. Vom Einwohnerrat am 21. Oktober 2025 beschlossen. 
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1. Ausgangslage 

Mit der vom Regierungsrat am 1. Mai 2024 genehmigten Gesamtrevision 

der Ortsplanung Buchs wurde das Areal «Fabrikweg» neu der «Wohn- 

und Arbeitszone Fabrikweg» zugewiesen (im Plan: rot/violett schraffiert). 

Zusätzlich wurde die Zone - soweit sie nicht im Eigentum der Ortsbür-

gergemeinde steht – mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. 

 

Dazu wurde die folgende Bestimmung dem Einwohnerrat zum Beschluss 

vorgelegt: 

 

 

 

 

 

Diese Umzonung wurde im Einwohnerrat ausführlich diskutiert. In der 

Detailberatung hat er gemäss Protokoll dazu folgende Beschlüsse gefällt: 

■ Der Absatz 2 wurde gestrichen, da dieser im Vergleich mit dem Zo-

nenplan missverständlich war. Der Zonenplan ist alleine für sich 
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rechtsetzend. Die Gestaltungsplanpflicht muss in der BNO nicht zwin-

gend erwähnt werden, zumal sie sich widersprüchlich auf die ganze 

Zone bezog. 

 

 

 

■ Der Absatz 3 (der aufgrund der Streichung von Abs. 2 neu zum Ab-

satz 2 aufrückte) wurde ebenfalls politisch intensiv diskutiert. Gemäss 

Vorlage war vorgesehen, dass sich der maximale Wohnanteil von 30% 

nur auf Gestaltungsplanpflichtgebiet bezieht und in der übrigen 

Zone der Wohnanteil unbeschränkt frei bleibt. Demnach wäre auf 

dem Areal der Ortsbürgergemeinde auch eine reine Wohnüberbau-

ung möglich gewesen. 

Der Einwohnerrat hat beschlossen, die Beschränkung des Wohnan-

teils von 30% auf die ganze Zone auszuweiten. 

 

 

 

 

Da die Ausweitung der 30%-Regel keine geringfügige Änderung dar-

stellt, die der Einwohnerrat ohne erneute Auflage vornehmen kann, 

kommt dieser Antrag einer Rückweisung an den Gemeinderat gleich. Der 

Gemeinderat erhält den Auftrag, die Ortsplanung im ordentlichen Ver-

fahren entsprechend anzupassen. 

Diese wurde in der Schlussabstimmung des Einwohnerrats mit dem Pas-

sus «unter Berücksichtigung der Rückweisung gemäss Anträgen zu § 25 

BNO» entsprechend berücksichtigt: 
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Dem Regierungsrat wurde deshalb nur Absatz 1 von § 25 BNO zur Ge-

nehmigung eingereicht. Dies wurde in der Ausschreibung auch so kom-

muniziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Anpassungen muss nun im ordentlichen Planungsverfahren in ei-

ner separaten Teilrevision Ortsplanung angegangen werden. Nach Rück-

sprache mit dem Kanton (Thomas Roduner) ist dazu keine erneute Vor-

prüfung erforderlich, da der § 25 Abs. 3 mit der 30% Regelung im Rahmen 

der Gesamtrevision bereits vorgeprüft wurde. 

Fazit:  

§ 25 der BNO ist materiell mit einem neuen Abs. 2 wie folgt zu ergänzen: 

«Der Wohnanteil darf insgesamt maximal 30 % der anrechenbaren Ge-

schossfläche (aGF) betragen.» 

Der ursprüngliche Abs. 2 zur Gestaltungsplanpflicht ist formell aufzuhe-

ben. 
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2. Verfahren 

2.1 Grundsatz 

Die materielle Anpassung von § 25 BNO muss das im kantonalen Bauge-

setz vorgegebene öffentlich-rechtliche Verfahren durchlaufen.  

Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt BVU, unter der 

Federführung der Abteilung Raumentwicklung, beurteilt das vorliegende 

Planungsvorhaben bezüglich der Recht- und Zweckmässigkeit (§ 23 

BauG).  

=>Die Vorprüfung zum § 25 BNO ist bereits anlässlich der Vorprüfung 

zur Gesamtrevision der Ortsplanung am 9. Juli 2021 erfolgt. Eine erneute 

Vorprüfung der Änderung ist nicht mehr erforderlich. 

Die Mitwirkung der Bevölkerung sowie die öffentliche Auflage können 

zeitgleich durchgeführt werden. Als nächster Schritt erfolgt das Einwen-

dungsverfahren (§ 24 BauG, 30 Tage).  

Die Planungsentwürfe werden nach erfolgter öffentlicher Auflage dem 

Einwohnerrat zur Beschlussfassung vorgelegt (§ 25 BauG). Die kantonale 

Genehmigung erfolgt durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt 

BVU (§ 27 BauG). 

2.2 Verfahrensablauf 

2.2.1 Öffentliche Auflage und Mitwirkung  

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 29. April 2025 die Planung 

zur öffentlichen Auflage und zur öffentlichen Mitwirkung beschlossen. 

Diese fand vom 16. Mai bis 16. Juni 2025 statt. 

2.2.2 Beschluss Einwohnerrat  

Der Einwohnerrat hat diese Teilrevision an seiner Sitzung 

vom 21. Oktober 2025 beschlossen. 

2.2.3 Beschwerdeverfahren 

Dieser Planungsschritt wird nach Abschluss an dieser Stelle erläutert. 

2.2.4 Genehmigung Kanton  

Dieser Planungsschritt wird nach Abschluss an dieser Stelle erläutert. 

Kantonale Vorprüfung 

Mitwirkung der Bevölkerung  

Öffentliche Auflage 

Beschlussfassung/Genehmigung 
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3. Auflagedokument 

Zur öffentlichen Auflage / öffentliche Mitwirkung gelangt das folgende 

Dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


